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Einschließlich der 1. Änderung

Einschließlich der 2. Änderung

FÜR DIE 2. ÄNDERUNG

ERLÄUTERUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung

1 Erweiterung der festgesetzten Baugrenze um 20,0 m nach Osten

ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Gemeindeentwicklungsausschuß hat am 20.03.2006  gem §§ 2, des
Baugesetzbuches beschlossen, diese 2. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am 24.01.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Hiddenhausen, den 27.01.2009

Bürgermeister

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleit-
planung hat am 15.01.2009 gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.

Hiddenhausen, den 19.01.2009

Bürgermeister

Die Gemeinde hat am 20.03.2006 gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen,
diese 2. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - öffentlich
auszulegen.
Hiddenhausen, den 27.01.2009

Bürgermeister

Diese 2. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2
des Baugesetzbuches in der Zeit vom 02.02.2009 bis 03.03.2009 einschließlich für jeden
zur Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen
gem. § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.
Hiddenhausen, den 05.03.2009

Bürgermeister 

Der Rat der Gemeinde hat am 14.05.2009 gem. § 10 des Baugesetzbuches diese
2. Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Hiddenhausen, den 19.05.2009

Bürgermeister 

Gem.  § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 2. Änderung des
Bebauungsplanes am 28.05.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden.
In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1
und 2 und Abs. 4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des
§ 7 Abs. 6 GO NW hingewiesen.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes hat am 28.05.2009 Rechtskraft erlangt.
Hiddenhausen, den 02.06.2009

Bürgermeister  
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